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Beschaffenheitsanforderungen an PSAgA

PSA Herstellerrichtlinie 89/686/EWG anwendbar bis 20.04.2019 
PSA-Verordnung (EU) 2016/425 – in Kraft seit 20.04.2016

Produktsicherheitsgesetz
8. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz

CEN Normung (DIN EN Normen)
DIN Normung  (DIN Normen)
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Anforderungen für die Benutzung von PSAgA

Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 89/391/EWG
PSA Benutzerrichtlinie 89/656/EWG

Arbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 2121 überarbeitet
ASR A2.1/ASR A2.8
PSA Benutzungsverordnung
DGUV Vorschrift 1 
DGUV Regel 112-198
DGUV Grundsatz 312-001
DGUV Grundsatz 312-906



Die neue PSA Verordnung (EU) 2016/425 - Hintergrund

 Bereitstellung von PSA auf dem EU-Markt seit 1989 durch Richtlinie 
89/686/EWG 

 Anpassung der Anforderungen an PSA an den neuen 
Rechtsrahmen der EU mit dem Ziel besseren Schutz von PSA 
Anwendern zu erreichen und eine einheitliche Grundlage für die 
Überwachung von PSA in der EU zu bilden. 
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PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Artikel 3 - Begriffsbestimmungen

Neu:
„Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung einer 
PSA auf dem Markt der Union

„Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder 
unentgeltliche Abgabe von PSA zum Vertrieb oder zur 
Verwendung auf dem Markt der Union im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit; 
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Betroffene Kreise

U. a.

• Hersteller, Bevollmächtigte, Einführer und Händler von PSA
(Wirtschaftsakteure)

• Prüf- und Zertifizierungsstellen

• Marktüberwachung

• Benutzer von PSA
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Generelle Anforderung: die bestimmungsgemäße Verwendung und 
die normalerweise vorhersehbare Verwendung zu berücksichtigen. 

• Angabe der Herstelleradresse auf dem Produkt

• Angaben in der Gebrauchsanleitung:
− Verweis auf neue Verordnung, 
− Angabe der zutreffenden harmonisierten Normen, 
− Angabe des Risikos, vor dem die PSA schützen soll,
− sofern Erkenntnisse über ein Nachlassen der Leistung 

durch Alterung oder Beanspruchung vorliegen, Angabe des 
Monats und des Jahres des Ablaufes der Gebrauchsdauer 
oder die Verfallzeit der PSA oder bestimmter Bestandteile 
ggf. Anleitungen zur Bestimmung des Leistungsabfalls der 
Ausrüstung

• Konformitätsbescheinigung dem Produkt beilegen oder Angabe 
eines Internet-Links in der Gebrauchsanleitung

Was ist für den Hersteller zu tun?
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Konformitätsbewertungsverfahren –
Qualitätssicherung/Fertigungskontrolle
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Pflichten der Händler

 Bereitstellung von konformer PSA

 Vor Bereitstellung der PSA wird folgendes geprüft:
 Konformitätserklärung verfügbar?

 Gebrauchsanleitung beigefügt?

 CE-Kennzeichnung angebracht?

 Eindeutige Kennzeichnung der PSA vorhanden?

 Eindeutige Herstellerangaben (Name, eingetragener Handelsname 
oder eingetragene Marke und Postanschrift) auf PSA vorhanden? 
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Pflichten der Wirtschaftakteure

Identifizierung der Wirtschaftsakteure

Die Wirtschaftsakteure benennen den 
Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen die 
Wirtschaftsakteure,
a) von denen sie die PSA bezogen haben, 
b) an die sie die PSA abgegeben haben. 
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Verordnung über das Inverkehr-
bringen von PSA  (8. ProdSV)

bzw.    ???

Produktsicherheitsgesetz
(ProdSG)

PSA-Herstellerrichtlinie
89/686/EWG

bzw. PSA-Verordnung (EU)
2016/425

Umsetzung 1 : 1

harmonisierte Normen
(DIN EN) – Anhang ZA

EG/EU-Konformitätserklärung
CE-Kennzeichnung
Produktkennzeichnung
Anleitungen und Informationen 
des Herstellers 
(Gebrauchsanleitung)

Rechtliche Regelungen für das Inverkehrbringen von 
Produkten / PSA in der BRD
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Beispiel Produktkennzeichnung nach PSA VO
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• Intensive Überarbeitung (neues Design, vorhersehbare 
Verwendung)

• Berücksichtigung von min. und max. Nennlasten

• Funktionstest mit Konditionierungen

• National: Berücksichtigung besonderer Verwendung
- PSAgA für Hubarbeitsbühnen   (DIN 19427:2017-04)

Aktuelles zur Normung von PSAgA
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Neu! Anforderungen und Prüfungen für Schnellverschlüsse
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Angaben zum Benutzergewicht in der Produktkennzeichnung

Beispiel Höhensicherungsgerät

Beispiel 
mitlaufendes Auffanggerät

einschließlich fester Führung
(Steigschutzeinrichtung)
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Diese deutsche Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, 
Informationen des Herstellers und Verpackung für persönliche Schutzausrüstungen 
gegen Absturz, die zur Sicherung von Personen auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen 
beim Risiko des Herauskatapultierens und eines Absturzes verwendet werden, fest.
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Zwei Fallversuche 
mit der maximalen 
Nennlast

Anforderung:       
Auffangen und 
Halten der 
Prüfmasse;
max. 6 kN 
Fangstosskraft
an der Prüfmasse

Anschließend 
jeweils statisch 
mit
300 bzw. 450 kg.
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Zusätzliche Kennzeichnung nach DIN 19427:2017-04

 Nummer der Norm 
 DIN 19427

 Piktogramm, das auf den besonderen 
Verwendungszweck hinweist
(Verwendung in Arbeitsbühnen von fahrbaren Hubarbeitsbühnen) 

 Maximale Nennlast in Kilogramm

 Großbuchstaben „A“ an jedem Verbindungselement, das für die 
Verbindung mit dem Auffanggurt vorgesehen ist 
(alternativ ein Piktogramm)
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Technische Regeln für Betriebssicherheit
TRBS 2121 (neu-überarbeitet)
Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz
- Allgemeine Anforderungen -
(GMBl. Nr. 39/40 vom 5. Oktober 2018 S. 741/742)

TRBS 2121 Teil 1 (in Überarbeitung)
Gefährdungen von Personen durch Absturz 
- Bereitstellung und Benutzung von Gerüsten -
(GMBl. Nr. 40 vom 21. September 2009 S. 845) 

Regelungen für die Auswahl, 
Bereitstellung und Benutzung von PSAgA
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Wenn Eigenart und Fortgang der Tätigkeit und Besonderheiten des Arbeitsplatzes
die vorgenannten Schutzmaßnahmen nicht zulassen, darf auf die Anwendung von
Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz im Einzelfall nur dann verzichtet
werden, wenn:
- die Arbeiten von fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten Personen
ausgeführt werden,
- der Arbeitgeber für den begründeten Ausnahmefall eine besondere Unterweisung
durchgeführt hat
und
- die Absturzkante für die Personen deutlich erkennbar ist. (TRBS 2121)

Auf die Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz darf im
Einzelfall verzichtet werden, wenn aufgrund der baulichen und gerüstspezifischen
Gegebenheiten die PSA keinen ausreichenden Schutz bietet bzw. nicht eingesetzt
werden kann.
Dabei muss gewährleistet sein, dass die Arbeiten von fachlich qualifizierten und
körperlich geeigneten Personen ausgeführt werden, der Arbeitgeber für den
begründeten Ausnahmefall eine besondere Unterweisung durchgeführt hat und die
Absturzkante für die Personen deutlich erkennbar ist. (TRBS 2121-Teil 1)

Gestrichen
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Ordnungsgemäße Beschaffenheit von PSAgA

Die Ausrüstungen sind gemäß rechtlicher Vorgaben und nach 
Herstellerangaben 
(§ 2 der PSA-Benutzungsverordnung, PSA VO, DIN EN 365)

entsprechend der Einsatzbedingungen und den betrieblichen 
Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch innerhalb von 12 
Monaten

auf ihren einwandfreien Zustand durch eine sachkundige Person 
zu prüfen (siehe auch DGUV Grundsatz 312-906).

Überprüfung der Ausrüstung durch einen Sachkundigen
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Dauer der Qualifizierung: 24 LE 

Gliederung in Teilbereiche

Theoretische und praktische Prüfung

Wiederholung/Auffrischung?
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Als Nachweis der Qualifizierung 
erhält der Sachkundige eine 
Bescheinigung. Beschränkte sich 
die Ausbildung auf bestimmte 
Produkte bzw. Produktgruppen, 
wird dies in der Bescheinigung 
gesondert vermerkt.

<= Muster einer Bescheinigung
über die erfolgreiche Teilnahme 
an einem Seminar zur Vermittlung 
der Grundlagen zur Qualifizierung
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Kontakt:
wolfgang.schaeper@bgbau.de

Informationen zu PSA gegen Absturz und Rettungsausrüstungen 
unter: www.dguv.de/fb-psa

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Arbeiten in der Höhe 
– aber sicher!
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